
 
Stadt Neumünster Neumünster, 04.10.2016 
Der Oberbürgermeister 
Schule, Jugend, Kultur und Sport 

 
 
  AZ: 40.1/Frau Pietrzinski 
 
 
 

Drucksache Nr.:  0831/2013/DS 
=========================== 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 08.11.2016 Ö Kenntnisnahme 
Schul-, Kultur- und Sportaus-
schuss 
Jugendhilfeausschuss 
Finanz- und Rechnungsprü-
fungsausschuss 

10.11.2016 
 
15.11.2016 
16.11.2016 

Ö 
 
Ö 
Ö 

Vorberatung 
 
Vorberatung 
Vorberatung 

Ratsversammlung 22.11.2016 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras/ 
Erster Stadtrat Hillgruber 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Neufassung der Benutzungs- und 
Entgeltsordnung für die öffentlichen 
Einrichtungen der Stadt Neumünster 
(BenEntgO) 
 

 
A n t r a g : 

 
Die anliegende Benutzungs- und Entgelt-
ordnung für die öffentlichen Einrichtungen 
der Stadt Neumünster (Anlage 1) wird be-
schlossen. 
 

Finanzielle Auswirkungen: Möglicherweise jährliche Mehrerträge in 
Höhe von ca. 3.000,00 EUR. 
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B e g r ü n d u n g : 
 
Die Benutzungs- und Entgeltsordnung für die öffentlichen Einrichtungen der Stadt Neu-
münster (BenEntgO) wurde zuletzt geändert durch Neufassung am 12.04.2011. 
 
Insbesondere die gesetzlichen Änderungen im Schulgesetz, die Anpassungen der Schul-
landschaft in Neumünster, organisatorische Neuregelungen in der Verwaltung sowie die 
Neuausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit machen eine Überarbeitung der BenEntgO 
erforderlich.  
 
Im Wesentlichen handelt es sich daher auch um redaktionelle Änderungen, wie z.B. die 
Anpassung der Schularten, Schulnamen, Jugendeinrichtungen und Fachdienstbezeich-
nungen. 
 
Im Grundsatz wurde der Titel der Benutzungsordnung in „Benutzungs- und Entgeltord-
nung – Satzung - für die öffentlichen Einrichtungen der Stadt Neumünster“ geändert. 
Sprachlich ist sowohl der Begriff der „Entgeltsordnung“ als auch der „Entgeltordnung“ 
möglich. Aus Gründen der Einheitlichkeit (siehe hierzu zuletzt die Beschlüsse über die 
Entgeltordnungen der Stadtbücherei und der Stadtbildstelle) soll deshalb die Bezeichnung 
angepasst werden. In der beigefügten Synopse wurde der Übersichtlichkeit halber darauf 
verzichtet, auf diese Änderung an jeder Stelle gesondert hinzuweisen. Gleiches gilt für 
die Änderung der Organisationsbezeichnung in „Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und 
Sport“.  
 
Im Folgenden wird auf die wesentlichen inhaltlichen Änderungen hingewiesen: 
 
In der Anlage 2 (Benutzungsentgelt für die Schulräume, -sporthallen, –sportplätze und Son-
derräume sowie die von der Stadt Neumünster zur Verfügung gestellten zusätzlichen Ausstat-
tungsgegenstände) ist der Computerraum im Bildungszentrum des Vicelinviertels zur Nutzung 
mit aufgenommen und mit den üblichen Entgelten veranschlagt worden. So sollen eine größere 
Auslastung auf der einen und Mehrerträge auf der anderen Seite erreicht werden. 
 
In der Anlage 3 („Benutzungsentgelte für die Räume des Theaters in der Stadthalle“) 
wurden inhaltliche Änderungen vorgenommen, die die Anmietung des Theaters durch 
Dritte attraktiver gestalten sollen und möglicherweise in Zukunft zu Mehrerträgen führen 
können. Mieter, die das Theater mehrtägig oder mehr als zweimal pro Spielzeit nutzen, 
erhalten entsprechende Rabatte. 
 
Die Bereitstellung des Konzertflügels soll zukünftig mit Kosten belegt werden, da War-
tung, Pflege und Reparatur regelmäßigen Aufwand entstehen lassen. 
 
Die Neufassung der BenEntgO, die mit dem Fachdienst Recht abgestimmt wurde, ist die-
ser Vorlage als Anlage 1 beigefügt.  
Eine Übersicht aller darin vorgenommenen Änderungen (Synopse) wird als Anlage 2 zur 
Verfügung gestellt.  
 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

  
 
 
 
 
Im Auftrage 
Carsten Hillgruber 

Oberbürgermeister  Erster Stadtrat 
 
Anlagen 


